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Modellflugverein Schwarme e. V. Vereinssatzung

§1 Name, Sitz, Geschaftsjahr
§1Nr.1 Der Verein fiihrt den Namen ,Modellflugverein Schwarme e. V.“. Er ist in das

Vereinsregister beim Amtsgericht Walsrode unter der Nummer VR 110268
eingetragen.

§1 Nr.2 Der Verein hat seinen Sitz in 27327 Schwarme. Der Verein wurde am 30.11.1975
gegrindet.

§1Nr.3 Der Verein ist politisch, ethnisch und konfessionell neutral.

§1Nr.4 Das Geschaftsjahr ist das Kalenderjahr.

§1Nr.5 Der Verein verfolgt ausschlieRBlich und unmittelbar gemeinniitzige Zwecke im Sinne

des Abschnitts , Steuerbegiinstigte Zwecke” der Abgabenordnung.

§2 Zweck des Vereins

§2Nr.1 Zweck des Vereins ist es, den Modellflugsport zu férdern und auszuiiben, sowie
darliber hinaus Jugendliche in entsprechenden Handfertigkeiten auszubilden und in
der Flugtechnik zu unterweisen.

§2 Nr. 2 Der Verein ist selbstlos tatig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche
Zwecke.
§2 Nr.3 Mittel des Vereins dirfen nur fir die satzungsmalRigen Zwecke verwendet werden.

Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.

§2 Nr. 4 Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Korperschaft fremd sind
oder durch unverhéltnismaRig hohe Vergiitungen beglinstigt werden.

§2 Nr.5 Ehrenamtlich tatige Personen haben nur Anspruch auf Ersatz nachgewiesener
Auslagen
§3 Erwerb der Mitgliedschaft

Mitglied des Vereins kann jede natiirliche und juristische Person werden. Uber den
Aufnahmeantrag entscheidet die Mitgliederversammlung mit einfacher Mehrheit.
Das erst Jahr gilt als Probejahr.

Gastflieger und Interessenten kdnnen eine Tagesmitgliedschaft erwerben. Uber den
schriftlichen Antrag (Eintrag ins Flugbuch) entscheidet der Vorstand. Ist kein
Vorstandsmitglied anwesend, erfolgt die Entscheidung Uber die Aufnahme der
Flugleiter. Die Tagesmitgliedschaft endet mit Beendigung des Flugbetriebs am
jeweiligen Tag und dem entsprechenden Eintrag im Flugbuch (Austritt).
Tagesmitglieder besitzen kein Stimmrecht auf der Mitgliederversammlung.
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§4 Beendigung der Mitgliedschaft

Die Mitgliedschaft endet

a) mit dem Tod des Mitglieds,

b) durch freiwilligen Austritt,

c) durch Streichung von der Mitgliederliste,

d) durch Ausschluss aus dem Verein

e) bei juristischen Personen durch deren Auflésung

Der freiwillige Austritt erfolgt durch schriftliche Erklarung gegentiiber einem Mitglied
des Vorstands. Er ist nur zum Schluss eines Kalenderjahres unter Einhaltung der
Kiandigungsfrist von 3 Monaten zuldssig.

Ein Mitglied kann durch den Beschluss des Vorstands von der Mitgliederliste
gestrichen werden, wenn es trotz zweimaliger Mahnung mit der Zahlung des
Beitrages im Riickstand ist. Die Streichung ist dem Mitglied schriftlich mitzuteilen.

Einem Vereinsmitglied kann, wenn es groblich gegen die Vereinsinteressen oder die
Platzordnung verstofRen hat, vom Vorstand ein sofortiges Platzverbot ausgesprochen
werden. Weiterhin kann es durch Beschluss der Mitgliederversammlung aus dem
Verein ausgeschlossen werden. Vor der Beschlussfassung ist dem Mitglied
Gelegenheit zu geben, sich personlich zu rechtfertigen. Eine etwaige schriftliche
Stellungnahme des Betroffenen ist in der Mitgliederversammlung zu verlesen.

§5 Mitgliedsbeitrage

Von den Mitgliedern werden Beitrage erhoben. Die Hohe des Jahresbeitrages und
dessen Falligkeit werden von der Mitgliederversammlung bestimmt.

Ehrenmitglieder sind von der Beitragszahlung befreit.

§6 Organe des Vereins

a) Der Vorstand
b) Die Mitgliederversammlung
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§7 Der Vorstand

§7Nr. 1 Der geschaftsfiihrende Vorstand im Sinne des § 26 BGB besteht aus

a) dem 1. Vorsitzenden
b) dem 2. Vorsitzenden
c¢) dem Kassenwart

Der Verein wird gerichtlich und auRergerichtlich jeweils durch zwei Mitglieder des
geschiaftsfihrenden Vorstandes gemeinschaftlich vertreten. Die Vereinigung
mehrerer Vorstandsamter in einer Person ist unzulassig.

§7 Nr. 2 Der erweiterte Vorstand (Gesamtvorstand) besteht aus

a) dem Vorstand gemalR §7 Nr. 1
b) dem Schriftfihrer
c¢) dem Technischen Leiter

§8 Amtsdauer des Vorstands

Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von zwei Jahren,
vom Tage der Wahl an gerechnet, gewahlt. Er bleibt jedoch bis zur Neuwahl des
Vorstands im Amt.

Scheidet ein Mitglied des Vorstands wahrend der Amtsperiode aus, so wahlt der
Vorstand ein Ersatzmitglied (aus den Reihen der Vereinsmitglieder) fir die restliche
Amtsdauer des Ausgeschiedenen.

§9 Beschlussfassung des Vorstandes

Der Vorstand fasst seine Beschliisse im Allgemeinen in Vorstandssitzungen, die vom
1. Vorsitzenden oder vom 2. Vorsitzenden schriftlich, fernmiindlich oder telegrafisch
einberufen werden. In jedem Fall ist eine Einberufungsfrist von drei Tagen
einzuhalten. Einer Mitteilung der Tagesordnung bedarf es nicht. Der Vorstand ist
beschlussfahig, wenn mindestens zwei Vorstandsmitglieder, darunter der 1.
Vorsitzende oder der 2. Vorsitzende, anwesend sind.

Bei der Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit der abgegebenen giiltigen
Stimmen. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Leiters der
Vorstandssitzung.

Die Vorstandssitzung leitet der 1. Vorsitzende, bei dessen Abwesenheit der 2.
Vorsitzende. Die Beschliisse des Vorstandes sind zu Beweiszwecken zu protokollieren
und vom Sitzungsleiter zu unterschreiben.

Ein Vorstandsbeschluss kann auf schriftichem Wege oder fernmindlich gefasst
werden, wenn alle Vorstandsmitglieder ihre Zustimmung zu der zu beschlieBenden
Regelung erklaren.
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§10 Die Mitgliederversammlung

In der Mitgliederversammlung hat jedes anwesende Mitglied — auch ein
Ehrenmitglied — eine Stimme.

Die Mitgliederversammlung ist insbesondere fiir folgende Angelegenheiten
zustandig:

a) Entgegennahme des Jahresberichts des Vorstandes; Entlastung des Vorstands.

b) Festsetzung der Hohe und der Falligkeit des Jahresbeitrags.

c¢) Aufnahmen und Ausschlisse von Mitgliedern.

d) Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vorstands

e) Beschlussfassung tiber die Anderung der Satzung, die Vereinsordnungen und
Uber die Auflosung des Vereins.

f) Ernennung von Ehrenmitgliedern.

§11 Die Einberufung der Mitgliederversammlung

Mindestens einmal im Jahr, moglichst im ersten Quartal, soll die ordentliche
Mitgliederversammlung stattfinden. Sie wird vom Vorstand unter Einhaltung einer
Frist von zwei Wochen durch schriftliche Benachrichtigung unter Angabe der
Tagesordnung einberufen. Die Frist beginnt mit dem auf die Absendung der
Einladung folgenden Werktag. Die Einladung gilt als zugegangen, wenn es an die
letzte dem Verein schriftlich bekannt gegebene Adresse gerichtet ist. Die
Tagesordnung setzt der Vorstand fest.

§12 Die Beschlussfassung der Mitgliederversammlung

Die Mitgliederversammlung wird vom 1. Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom
2. Vorsitzenden oder einem anderen Vorstandsmitglied geleitet. Ist kein
Vorstandsmitglied anwesend, bestimmt die Versammlung einen Leiter.

Das Protokoll wird vom Schriftflihrer geflihrt. Ist dieser nicht anwesend, bestimmt
der Versammlungsleiter einen Protokollfiihrer.

Die Art der Abstimmung bestimmt der Versammlungsleiter. Die Abstimmung muss
schriftlich durchgefiihnrt werden, wenn ein Drittel der bei der Abstimmung
anwesenden stimmberechtigten Mitglieder dies beantragt.

Die Mitgliederversammlung ist nicht o6ffentlich. Der Versammlungsleiter kann Gaste
zulassen. Uber die Zulassung der Presse, Rundfunks und des Fernsehens beschliefRt
die Mitgliederversammlung.

Jede ordnungsgemil einberufene Mitgliederversammlung ist unabhangig von der
Zahl der Erschienenen beschlussfahig.

Die Mitgliederversammlung fasst Beschliisse im Allgemeinen mit einfacher Mehrheit
der abgegebenen giiltigen Stimmen; Stimmenthaltungen bleiben daher auller
Betracht. Zur Anderung der Satzung (einschlieRlich des Vereinszwecks) ist jedoch eine
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Mehrheit von drei Viertel der abgegebenen giiltigen Stimmen, zur Auflésung des
Vereins eine solche von vier Flinftel erforderlich.

Fir die Wahlen gilt Folgendes: Hat im ersten Wahlgang kein Kandidat die
erforderliche Mehrheit der abgegebenen giiltigen Stimmen erreicht, findet eine
Stichwahl zwischen den Kandidaten statt, welche die beiden hochsten Stimmzahlen
erreicht haben.

Uber die Beschliisse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll aufzunehmen, das
vom jeweiligen Versammlungsfiihrer und dem Protokollfiihrer zu unterzeichnen ist.
Es soll folgende Feststellungen enthalten:

a) Ort und Zeit der Versammlung

b) die Person der Versammlungsleiters und des Protokollfihrers

c) die Zahl der erschienenen Mitglieder

d) die Tagesordnung

e) die einzelnen Abstimmungsergebnisse und die Art der Abstimmung

Bei Satzungsanderungen ist die zu dndernde Bestimmung anzugeben.

§13 Nachtragliche Antrage zur Tagesordnung

Jedes Mitglied kann bis spatestens eine Woche vor dem Tag der
Mitgliederversammlung beim Vorstand schriftlich beantragen, dass weitere
Angelegenheiten nachtraglich auf die Tagesordnung gesetzt werden.

Der Versammlungsleiter hat zu Beginn der Mitgliederversammlung die Tagesordnung
entsprechend zu erganzen.

Uber die Antrige auf Ergidnzung der Tagesordnung, die erst in der
Mitgliederversammlung gestellt werden, beschlielt die Mitgliederversammlung. Zur
Annahme des Antrags ist eine Mehrheit von drei Viertel der abgegeben giiltigen
Stimmen erforderlich. Satzungsanderungen, die Aufldsung des Vereins sowie die
Wahl und Abberufung von Vorstandsmitgliedern kénnen nur beschlossen werden,
wenn die Antrage den Mitgliedern mit der Tagesordnung angekiindigt worden sind.

§14 AuBerordentliche Mitgliederversammlungen

Der Vorstand kann jederzeit eine auBerordentliche Mitgliederversammlung
einberufen. Diese muss einberufen werden, wenn das Interesse des Vereins es
erfordert oder wenn die Einberufung von einem Zehntel aller Mitglieder schriftlich
unter Angabe des Zwecks und der Griinde vom Vorstand verlangt wird.

Fiir die auerordentliche Mitgliederversammlung gelten die §§ 10, 11, 12 und 13
entsprechend.
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§ 15 Auflésung des Vereins
§15Nr. 1 Die Auflosung des Vereins kann nur in einer Mitgliederversammlung mit der in § 12
festgelegten Stimmenmehrheit beschlossen werden. Sofern die

Mitgliederversammlung nicht anderes beschlieRt, sind der 1. Vorsitzende und der 2.
Vorsitzende gemeinsam vertretungsberechtigte Liquidatoren. Die vorstehenden
Vorschriften gelten entsprechend fiir den Fall, dass der Verein aus einem anderen
Grund aufgel6st wird oder seine Rechtsfahigkeit verliert.

§15Nr. 2 Bei Auflésung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegiinstigter Zwecke fallt das
Vermogen des Vereins an das

Kinderhospiz Lowenherz e. V.
Hauptstralle 45
28857 Syke

welches es unmittelbar und ausschlieflich fiir gemeinnitzige Zwecke zu verwenden
hat.

§ 16 Vereinsordnungen

Der Verein kann sich zur Regelung der vereinsinternen Abldufe Vereinsordnungen
geben. Die Vereinsordnungen sind nicht Bestandteil der Satzung. Fir den Erlass, die
Anderung und Aufhebung von Vereinsordnungen ist die Mitgliederversammlung
zustandig.
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Die vorstehende Satzung wurde in der Mitgliederversammlung vom 06.02.2015
verabschiedet und tritt mit Unterzeichnung durch den Vorstand in Kraft.

Thedinghausen, den 06. Februar.2015

1. Vorsitzender 2. Vorsitzender

Kassenwart Schriftfuhrer




	§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr
	§1 Nr. 1 Der Verein führt den Namen „Modellflugverein Schwarme e. V.“. Er ist in das Vereinsregister beim Amtsgericht Walsrode unter der Nummer VR 110268 eingetragen.
	§1 Nr. 2 Der Verein hat seinen Sitz in 27327 Schwarme. Der Verein wurde am 30.11.1975 gegründet.
	§1 Nr. 3 Der Verein ist politisch, ethnisch und konfessionell neutral.
	§1 Nr. 4 Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.
	§1 Nr. 5 Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.

	§ 2 Zweck des Vereins
	§2 Nr. 1 Zweck des Vereins ist es, den Modellflugsport zu fördern und auszuüben, sowie darüber hinaus Jugendliche in entsprechenden Handfertigkeiten auszubilden und in der Flugtechnik zu unterweisen.
	§2 Nr. 2 Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.
	§2 Nr. 3 Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.
	§2 Nr. 4 Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.
	§2 Nr. 5 Ehrenamtlich tätige Personen haben nur Anspruch auf Ersatz nachgewiesener Auslagen

	§ 3 Erwerb der Mitgliedschaft
	§ 4 Beendigung der Mitgliedschaft
	§ 5 Mitgliedsbeiträge
	§ 6 Organe des Vereins
	§ 7 Der Vorstand
	§7 Nr. 1 Der geschäftsführende Vorstand im Sinne des § 26 BGB besteht aus
	§7 Nr. 2 Der erweiterte Vorstand (Gesamtvorstand) besteht aus

	§ 8 Amtsdauer des Vorstands
	§ 9 Beschlussfassung des Vorstandes
	§ 10 Die Mitgliederversammlung
	§ 11 Die Einberufung der Mitgliederversammlung
	§ 12 Die Beschlussfassung der Mitgliederversammlung
	§ 13 Nachträgliche Anträge zur Tagesordnung
	§ 14 Außerordentliche Mitgliederversammlungen
	§ 15 Auflösung des Vereins
	§15 Nr. 1 Die Auflösung des Vereins kann nur in einer Mitgliederversammlung mit der in § 12 festgelegten Stimmenmehrheit beschlossen werden. Sofern die Mitgliederversammlung nicht anderes beschließt, sind der 1. Vorsitzende und der 2. Vorsitzende geme...
	§15 Nr. 2 Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen des Vereins an das

	§ 16 Vereinsordnungen

